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Vorschriften und Réglemente zu sichten und dann ein neues Verwaltungsreglement

auszuarbeiten. Schon die Verwaltungsvorschrift für 1931 wird wesentliche

Vereinfachungen bringen, vor allem eine Aenderung im Unterschriftenwesen,

indem nun für eine große Zahl von Belegen die alleinige Unterschrift des
Fouriers genügen wird. Durch die angestrebte Vereinfachung der Verwaltungsgeschäfte

soll in den Kursen der Verpflegungstruppe mehr Zeit aufgebracht
werden für die militärische Ausbildung.

Den Verpflegungsdienst bezeichnet Oberst Richner als die Hauptaufgabe der
Quartiermeister, erst in zweiter Linie sind sie Verwaltungsoffiziere. Im heutigen
Verpflegungsdienst der Truppe ist sehr vieles unkriegsmäßig und muß daher
abgeändert werden. Der Küchentrain wird zu systematisch geführt und sollte
noch viel besser verwendet und ausgenützt werden. Manövererfahrungen haben
auch gezeigt, daß die Verpflegungskompagnien möglichst selbständig arbeiten
sollen, und nicht aus Bequemlichkeit in der Abteilung zusammengefaßt werden
dürfen. Die Bäckerkompagnien waren am Schlüsse der Manöver überarbeitet.
Es muß ihnen mehr Gelegenheit geboten werden, den innern Dienst straff
durchzuführen und auch das Soldatische aufzufrischen,

So führte der Vortrag des Oberkriegskommissärs in mancherlei
Detailfragen, die für die Verpflegungs- und Verwaltungsorgane der Armee von
Bedeutung sind. In allen Dingen zeigte sich deutlich, daß Oberst Richner bestrebt
ist, den Verwaltungs- und Verpflegungsdienst möglichst einfach und kriegsmäßig
zu gestalten. Komplizierte und unkriegsmäßige Maßnahmen und Einrichtungen
erschweren die Arbeit schon im Friedensdienst und lassen sich im Kriege
überhaupt nicht durchführen. Drum muß auch im Verpflegungsdienst wie überall
in der Armee die Kriegsmäßigkeit den Maßstab bilden für alle Maßnahmen.

Skitätigkeit der 4. Division.
Eine Gebirgstruppe ist im winterlichen Gebirge und in den Alpen nicht

verwendungsfähig, wenn dieselbe nicht über eine größere Anzahl Offiziere und
Mannschaften"verfügt, die im mihtärischen Skilauf ausgebildet sind. Um sich
diese Ausbildung zu erwerben, ist man bei den Gebirgstruppen der 4. Division
auf die außerdienstliche, freiwillige Skitätigkeit angewiesen. Einzig bei der
5. Division wurden in diesem Jahre erstmalig bei drei Kompagnien der Geb.-L-
Br. 15 Winterwiederholungskurse durchgeführt, nachdem dies schon früher bei
Einheiten der Gotthardbefestigung geschehen war.

Die Geb.-Br. 10 (Kdt. Oberst P. Schmid) veranstaltet jeden Winter
freiwillige Skikurse, um der Truppe die notwendige Zahl Militärskifahrer zu
verschaffen. Auch in diesem Winter werden Kurse für Angehörige der Geb.-Truppen
der 4. Division und des Geb.-I.-R. 47 Lw. abgehalten. Der erste Kurs findet
vom 27. Dezember 1930 bis 3. Januar 1931 in Andermatt statt; Unterkunft
und Verpflegung auf Kosten des Kurses in der Kaserne Andermatt. Ein weiterer
Kurs wird vom 31. Januar bis 7. Februar 1931 in Engelberg durchgeführt, wobei
den Teilnehmern nur ein Beitrag an die Unterkunfts- und Verpflegungskosten
ausgerichtet wird. In beiden Kursen werden Reiseentschädigungen ausbezahlt.

Es werden Klassen für Anfänger, Vorgerücktere und gute Fahrer gebildet.
Wehrpflichtige, die nicht den Gebirgstruppen der 4. Division angehören, ist die
Teilnahme an den Skikursen nur gestattet, wenn noch Plätze frei sind und gegen
Vergütung der gesamten Kosten.

Auch die Division veranstaltet einen „Divisionswettkampf", der am 8.
Februar 1931 in Engelberg ausgetragen wird.

Die Laufstrecke über ca. 15 km ist bei einer Steigungsüberwindung von
ca. 500 m für Feld- und Gebirgstruppen die gleiche. Dagegen starten Feld- und
Gebirgspatrouillen in getrennten Kategorien und rangieren auch getrennt.

Am Wettkampf können sich Einheiten und Truppenkörper der 4. Division
beteiligen, sowie auch Patrouillen, die nicht der 4. Division angehören, wohl
aber im 4. Divisionskreis Wohnsitz haben. Diese laufen wiederum in einer
besondern Kategorie, ebenso allfällige Landwehrpatrouillen.
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Im Anschluß an den Lauf kann von den Patrouillen eine Schießübung
auf Scheibe B durchgeführt werden. Patrouillen, die geschossen haben,
rangieren in der kombinierten Leistung wie folgt:

a) Wettlauf : bestes Resultat — 150 Punkte. Für jede angebrochene Viertels-
minute mehr wird ein Punkt in Abzug gebracht;

b) Schießen: Resultat aus Treffern und Punkten.
Das Total aus a) und b) ergibt die Rangordnung. Die beste Patrouille

aller Kategorien im kombinierten Lauf ist ,..Siegerpatrouille".
Wettlaufordnungen können bei Herrn Major Senn, Kdt. Geb.-I.-Bat. 41.

Luzern, St. Karlistraße 14, bezogen werdrn. An ihn sind auch die Anmeldungen
der Patrouillen durch die Truppenkommandanten bis zum 15. Januar 1931
zu richten.

t Oberstdivisionär R. Kunz,
gewesener Waffenchef der Artillerie und Artilleriechef der Armee,

geb. am 28. November 1856. gest. den 1. Dezember 1930.

Am 4. Dezember, Tag der heiligen Barbara, vereinigten sich
zahlreiche Offiziere und Freunde mit den Verwandten des Verstorbenen,
um im Krematorium Lugano dem verstorbenen Herrn Oberstdivisionär
Kunz die letzte Ehre zu erweisen.

In Regensberg 1856 geboren, verlebte er dort eine frohe Jugend,
als aufgeweckter und intelligenter Jüngling bestand er in Zürich die
Matura und studierte in Stuttgart an der technischen Hochschule
Architektur. Als junger Artillerieoffizier wurde er sich seines echten Soldatenblutes

und seiner erzieherischen Fähigkeiten bewußt und entschloß sich
1884 Berufsoffizier zu werden. Schon damals soll er sich durch Gründlichkeit

und soldatische Pflichttreue ausgezeichnet haben. Zum
Instruktionsoffizier II. Klasse wurde er 1890, I. Klasse 1901 ernannt. Seine
hohen Fähigkeiten und sein vollendetes Können, sein feiner Geist
und sein ritterliches Wesen veranlaßten 1913 den Bundesrat, ihn zum
Waffenchef der Artillerie zu ernennen als Nachfolger von
Oberstdivisionär Schmid. Daß General Wille Oberstdivisionär Kunz im
Jahre 1915 zum Artilleriechef der Armee ernannte, war die Krone der
Anerkennung seiner Leistungen von kompetentester Stehe aus. Trotz
damals schon vielen schmerzhaften Krankheitstagen hat Kunz den
ganzen Aktivdienst auf seinem verantwortungsvollen Posten ausgeharrt
und ist Ende 1919 in den wohlverdienten Ruhestand getreten.

Seine schönsten Jahre waren, wie er selbst sagte, als Kommandant
der Feld-, Gebirgs-, Positionsschulen und Schießkurse. Ein
hervorragender Lehrer und Kommandant, ein feiner Gesellschafter und
Kamerad seinen Altersgenossen wie, dem jüngsten Leutnant gegenüber.
Seine Lehren als Schießkurskommandant waren ein Genuß, sie tragen
heute noch anhaltende Fruchtbarkeit.

Ich kann nicht anders als hier auch seiner edlen, fürsorgenden, 1922
verstorbenen Gattin gedenken. Der Beruf des ernsthaften Instruktionsoffiziers

ist nicht nur hart für diesen selbst, sondern stellt hohe
Anforderungen an Idealismus und Aufopferung auch an seine Gattin. AUe
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